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Fürs Alter vorsorgen – aber wie? Informationen und Hintergründe 

 

Grundsätzliches 

Kindertagespflegepersonen sind gesetzlich rentenversicherungspflichtig nach § 2 des sechs-

ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI).  Es gibt eine Ausnahme: Wenn eine Person versi-

cherungspflichtig angestellt bei der Kindertagespflegeperson mit mehr als einem Mini-Job 

(bis 538,00 € pro Monat) beschäftigt wird.  

§ 2 SGB VI: Selbständig Tätige 
Versicherungspflichtig sind selbständig tätige  
1. Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regel-
mäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,(…) 

 

Mit „Lehrer und Erzieher“ sind auch selbstständig tätige Kindertagespflegepersonen gemeint. 

Das wurde 2005 in einem Urteil des Bundessozialgerichts1 so definiert.  

Kindertagespflegepersonen müssen sich spätestens drei Monate nach Beginn der selbst-

ständigen Tätigkeit bei der Deutschen Rentenversicherung anmelden. Dafür muss das For-

mular V0020 ausgefüllt werden.  

Mehr Informationen zur gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige finden sich  auf 

dieser Internetseite2.  

 

Die Beiträge: Orientiert am realen Einkommen oder an der 

„Regelbezugsgröße“ (Regelbeitrag)?  

Auf dem Formular V0020 können zwei Möglichkeiten der Bei-

tragsberechnung ausgewählt werden:  

Einkommensabhängiger Beitrag oder (halber) Regelbeitrag. 

 

 

Was bedeutet „Bezugsgröße“? 

„Bezugsgröße“ ist der Betrag, der als durchschnittliches Einkommen einer selbstständig täti-

gen Person angenommen wird. Er wird jährlich neu festgelegt.  

(Ost: 3.465,00 €/Monat, West: 3.535,00 €/Monat; Stand 2024) 

  

                                                           
1 Zu selbstständigen Lehrern und Erziehern gehören auch Personen, deren Tätigkeit dazu bestimmt und darauf gerichtet ist, die körper-

liche, geistige, seelische und charakterliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beeinflussen (vgl. BSG, Urteil vom 
22.06.2005, B 12 RA 12/04 R). 
2 https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Arbeitnehmer-und-Selbststaendige/03_Selbststaendige/selbst-

stendige_Inhalt.html   

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Arbeitnehmer-und-Selbststaendige/03_Selbststaendige/selbststaendige_Inhalt.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Arbeitnehmer-und-Selbststaendige/03_Selbststaendige/selbststendige_Inhalt.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Arbeitnehmer-und-Selbststaendige/03_Selbststaendige/selbststendige_Inhalt.html
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Wie hoch ist der Regelbeitrag?  

Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt aktuell 18,6 %. Davon erstattet der 

öffentliche Jugendhilfeträger bzw. das Jugendamt die Hälfte (9,3 %). 

Viele Kindertagespflegepersonen zahlen die Beiträge einkommensabhängig. Bei einkom-

mensabhängigen Beiträgen wird die laufende Geldleistung (Anerkennungsbetrag für die För-

derungsleistung + Sachkosten) aus der Kindertagespflege abzüglich der Betriebsausgaben 

(Betriebskostenpauschale max. 400,00 € pro Kind/Monat oder Einzelnachweis der Ausga-

ben) zugrunde gelegt.  

Es gibt auch die Möglichkeit, den Regelbeitrag zu zahlen. Dieser beträgt aktuell 18,6 % von 

3.535,00 € (= 657,51 €). Davon trägt die Kindertagespflegeperson ca. 329,00 € und der öf-

fentliche Jugendhilfeträger ca. 329,00 € pro Monat.  

Um den Einstieg in die selbstständige Tätigkeit zu erleichtern, kann der halbe Regelbeitrag 

bis zum Ablauf von 3 Kalenderjahren nach dem Jahr der Aufnahme der selbstständigen Tä-

tigkeit gezahlt werden. 

 

Wie wirkt sich die Zahlung des Regelbeitrags auf die Rente aus? 

Wird z.B. im Jahr 2024 der Regelbeitrag gezahlt, werden damit aktuell 0,90 Rentenpunkte 

erworben. Die Rentenpunkte werden jährlich neu errechnet und richten sich nach dem 

Durchschnittseinkommen aller Arbeitnehmer*innen in Deutschland. Ein Rentenpunkt steigert 

in diesem Jahr bis zum 30.06.2024 die Rente um 37,60 € pro Monat (danach 39,32 €),  

lebenslang. Werden beispielsweise 45 Jahre Rentenbeiträge in der Größenordnung des Re-

gelbeitrags gezahlt, kann eine Rente von aktuell ca. 1.590,00 € herauskommen.    

 

Was passiert, wenn der Beitrag am realen Einkommen orientiert gezahlt wird? 

Der Beitrag zur Rentenversicherung wird am steuerpflichtigen Einkommen orientiert. Das be-

deutet: Je weniger steuerpflichtiges Einkommen erzielt wird, desto geringer sind die Bei-

träge, die gezahlt werden müssen. Das ergibt ein höheres Netto-Einkommen. Aber: desto 

weniger Rentenpunkte werden auch erworben, also auch entsprechend weniger Rentenan-

sprüche.  

Für die Einnahmen aus der Kindertagespflege kann seit dem Steuerjahr 2023 die erhöhte 

Betriebskostenpauschale von max. 400,00 € pro Kind bei der Einkommensteuer geltend ge-

macht werden. Das bedeutet: Das steuerpflichtige Einkommen ist pro Kind und Monat 

100,00 € geringer als in den Vorjahren. Also sind auch die Beiträge für die Rentenversiche-

rung geringer3. Der öffentliche Jugendhilfeträger bzw. das Jugendamt muss entsprechend 

weniger erstatten. Diese geringeren Beiträge wirken sich letztlich aber auch auf die Höhe der 

Rente aus, die irgendwann einmal zu erwarten ist – Ein kurzzeitiger Effekt für mehr Netto-

Einkommen, aber mit langfristig negativen Folgen! 

 

  

                                                           
3 Das geringere steuerpflichtige Einkommen führt auch zu verminderten Beiträgen für die Kranken- und Pflege-

versicherung. Dies hat keine Auswirkungen auf die Leistungen der Kranken- und Pflegekassen, führt aber zu ge-
ringerem Krankengeld, wenn das mitversichert ist.  
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Welche Vor- und Nachteile ergeben sich, wenn sich die Höhe der Beiträge am Einkom-

men orientiert? 

▪ Bei geringerem Einkommen werden die zu zahlenden Beiträge angepasst, z.B. wenn 

Plätze zeitweise nicht belegt sind. 

▪ Bei vielen Kindertagespflegepersonen ist der Beitragssatz geringer als beim Regel-

beitrag, weil das steuerpflichtige Einkommen aus der Kindertagespflege geringer ist. 

Am Ende bleibt mehr Netto-Einkommen im Monat übrig. 

▪ Das Jugendamt zahlt in diesem Fall bei vielen Kindertagespflegepersonen weniger 

dazu als beim Regelbeitrag. 

▪ Weil die Beiträge jährlich schwanken, kann die Höhe der zu erwartenden Rente nicht 

vorhergesagt werden. 

▪ Aufgrund ggf. geringerer Beitragszahlung ist voraussichtlich eine geringere Rente zu 

erwarten. 

 

Welche Vor- und Nachteile ergeben sich, wenn Regelbeiträge gezahlt werden? 

▪ Regelmäßige Beitragszahlung, unabhängig vom Einkommen. Auch bei schwanken-

den Einnahmen muss der Beitrag gezahlt werden. 

▪ Regelbeiträge können insgesamt höher sein als der einkommensabhängige Beitrag.  

▪ Berechenbarer Aufwuchs der zu erwartenden Rente. 

▪ Das Jugendamt zahlt die Hälfte steuerfrei dazu. 

▪ Eigener Anteil kann von der Einkommensteuer abgesetzt werden, je höher, desto 

mehr. 

▪ Der Begriff der Angemessenheit könnte vom Jugendamt anders ausgelegt werden. 

Das könnte zu Unstimmigkeiten führen. 

 

Was ist zu tun? 

Kindertagespflegepersonen sollten prüfen, was für ihre persönliche Situation die günstigere 

ist:  

▪ Regelbeitrag oder 

▪ einkommensabhängiger Beitrag 

Das hat nicht nur Auswirkungen auf die tatsächliche Rentenhöhe sondern auch auf einen 

eventuellen Grundrentenzuschlag.  

Als grobe Orientierung gilt: Für diejenigen, die einkommensabhängig insgesamt weniger 

Rentenbeiträge zahlen als 657,51 €, wäre der Regelbeitrag zu empfehlen. Zum einen kann 

dadurch eine höhere Rente erwirtschaftet werden und zum anderen werden von diesen hö-

heren Beiträgen die Hälfte vom Jugendamt bzw. dem öffentlichen Jugenhilfeträger erstattet. 

Diese hälftigen Erstattungen sind in voller Höhe steuerfrei. Die eigene Hälfte der Beiträge 

kann ebenfalls komplett als Vorsorgeaufwendung bei der Einkommensteuer als Ausgaben 

geltend gemacht werden und mindert die Steuerlast.  

Es kann allerdings auch Ausnahmen geben, wenn z.B. die Kindertagespflegeperson nicht 

mehr sehr viele Beitragsjahre bis zum Renteneintritt hat und aus anderen Tätigkeiten schon 
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erhebliche Rentenanwartschaften erworben hat, kann es günstiger sein ggf. weniger als den 

Regelbeitrag zu zahlen, um den Grundrentenzuschlag erhöhen zu können. Diese individuelle 

Beratung sollte bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei Rentenberatern angefragt 

werden. In diesem Gespräch sollte auch das Thema Grundrentenzuschlag angesprochen 

werden!  

Gibt es die Möglichkeit, von einer Beitragsform zur anderen zu wechseln? 

Wer bisher auf der Basis des steuerpflichtigen Einkommens Rentenversicherungsbeiträge 

gezahlt hat, kann jederzeit für die Zukunft einen Antrag auf Zahlung des Regelbeitrags bean-

tragen und auch umgekehrt4. 

 

Wie ist das mit dem Grundrentenzuschlag? 

Seit dem Jahr 2021 ist es möglich, eine geringe Rente durch einen Grundrentenzuschlag er-

höht zu bekommen. Voraussetzung ist, dass insgesamt mindestens 33 - 35 Beitragsjahre 

eingezahlt wurden (dazu zählen z.B. auch Kindererziehungszeiten), in denen man nicht zu 

wenig und auch nicht zu viel Einkommen hatte. Hierbei ist auch wesentlich, ob und wenn ja 

wie viele Rentenansprüche durch andere Beschäftigungen vor der Kindertagespflege erwor-

ben wurden.  

Ob es in Hinblick auf den Grundrentenzuschlag oder auch die zu erwartende Rente günsti-

ger ist, einkommensabhängige Beiträge zu zahlen oder den Regelbeitrag, kann in einer indi-

viduellen Beratung ermittelt werden.   

 

Können zusätzlich private Vorsorgemaßnahmen gefördert werden? 

Ja, für Selbstständige, die versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung 

sind, gibt die Möglichkeit, staatliche Zuschüsse für eine private Altersvorsorge zu bekom-

men. Geeignet dafür sind beispielsweise entsprechend zertifizierte Sparpläne und andere 

Vorsorgeprodukte als Riester-Renten.  

Um diese Zuschüsse zu bekommen, können aktuell bis zu 4% des steuerpflichtigen Einkom-

mens pro Jahr eingezahlt werden. Dieser Beitrag kann zusätzlich als Sonderausgabe bei der 

Einkommensteuer geltend gemacht werden.  

Mehr Informationen dazu finden Sie beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales5 . 

Informationen und Beratung rund um rund um die geförderte private Altersvorsorge gibt es 

bei den Banken, Sparkassen, Versicherungen, Investmentgesellschaften und Bausparkas-

sen.  

                                                           
4 „Ein Wechsel zwischen diesen Beiträgen ist jederzeit auf Antrag für die Zukunft zulässig“ (Quelle: Deutsche Rentenversi-

cherung: Erläuterungen zum Fragebogen zur Feststellung der Versicherungspflicht… Formular V0021, https://www.deut-
sche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/V0021.html, abgerufen am 11.11.2024 
5 https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Zusaetzliche-Altersvorsorge/private-altersvorsorge-

staatliche-foerderung.html (abgerufen am 11.11.2024) 

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Zusaetzliche-Altersvorsorge/private-altersvorsorge-staatliche-foerderung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/V0021.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/V0021.html
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Zusaetzliche-Altersvorsorge/private-altersvorsorge-staatliche-foerderung.html
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Zusaetzliche-Altersvorsorge/private-altersvorsorge-staatliche-foerderung.html

